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Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert werden 

Artikel 1 
(Verfassungsbestimmung) 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Das Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert mit BGBl. I 
Nr. XXX/20XX, wird wie folgt geändert: 

Artikel 122 und 123 lauten: 
„Artikel 122. (1) Der Rechnungshof untersteht unmittelbar dem Nationalrat. Er ist in 

Angelegenheiten der Bundesgebarung und der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, 
soweit sie in die Vollziehung des Bundes fallen, als Organ des Nationalrates, in Angelegenheiten der 
Länder-, Gemeindeverbände- und Gemeindegebarung sowie der Gebarung der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen, soweit sie in die Vollziehung der Länder fallen, als Organ des betreffenden Landtages tätig. 

(2) Der Rechnungshof ist von der Bundesregierung und den Landesregierungen unabhängig und nur 
den Bestimmungen des Gesetzes unterworfen. 

(3) Der Rechnungshof besteht aus einem Präsidenten und den erforderlichen Beamten und 
Hilfskräften. 

(4) Der Präsident des Rechnungshofes wird auf Vorschlag des Hauptausschusses vom Nationalrat 
mit Zweidrittelmehrheit für eine Funktionsperiode von zwölf Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist 
unzulässig. Er leistet vor Antritt seines Amtes dem Bundespräsidenten die Angelobung. 

(5) Der Präsident des Rechnungshofes muss zum Nationalrat wählbar sein, darf weder einem 
allgemeinen Vertretungskörper noch dem Europäischen Parlament angehören und in den letzten fünf 
Jahren nicht Mitglied der Bundesregierung oder einer Landesregierung gewesen sein. 

Artikel 123. (1) Der Präsident des Rechnungshofes ist hinsichtlich der Verantwortlichkeit den 
Mitgliedern der Bundesregierung oder den Mitgliedern der in Betracht kommenden Landesregierung 
gleichgestellt, je nachdem der Rechnungshof als Organ des Nationalrates oder eines Landtages tätig ist. 

(2) Er kann durch Beschluss des Nationalrates abberufen werden, wobei dieser Beschluss einer 
Beschlussfassung mit Zweidrittelmehrheit bedarf.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 

Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), 
zuletzt geändert mit BGBl. 1 Nr. XXX/XXXX, wird wie folgt geändert: 

§ 99 lautet: 
„§ 99. (1) Der Nationalrat kann auf Grund eines Selbständigen Antrages (§§ 26 und 27) beschließen, 

den Rechnungshof mit der Durchführung besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung zu beauftragen. 
(2) Eine Gebarungsüberprüfung ist auch ohne Beschluss des Nationalrates durchzuführen, wenn dies 

von fünf Abgeordneten eines Klubs verlangt wird und sich auf einen bestimmten Vorgang in einer der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegenden Angelegenheit der Bundesgebarung (Art. 122 Abs. 1 
B-VG) bezieht. Klubs mit mindestens 20 Abgeordneten können gleichzeitig zwei solche Verlangen, die 
anderen Klubs ein Verlangen stellen. 

(3) Solange diese Verlangen anhängig sind, können die jeweiligen Klubs keine weiteren Verlangen 
einbringen. Als anhängig gilt eine Gebarungsüberprüfung bis zur Erstattung des Berichtes des 
Rechnungshofes an den Nationalrat. 

(4) Ein den Erfordernissen der Abs. 2 und 3 genügendes Verlangen ist vom Präsidenten am Ende der 
Sitzung dem Nationalrat bekanntzugeben. 

(5) Der Präsident hat einen Beschluss im Sinne des Abs. 1 beziehungsweise ein Verlangen im Sinne 
des Abs. 2 unverzüglich dem Rechnungshof mitzuteilen. 

(6) Der Rechnungshof hat die Gebarung der Bundesministerien alle zwei Jahre auf allfällige 
Unterstützungen von politischen Parteien durch wesentliche Sachspenden zu überprüfen, um einen fairen 
Wettbewerb zwischen den Parteien zu gewährleisten. 

(7) Alle Bundesministerien haben Aufträge wie Gutachten, Studien oder Umfragen pro 
Bundesministerium im Bericht samt Titel, Inhalt, Art der Ausschreibung, Autor*innen und Kosten 
unverzüglich nach Abschluss dem Rechnungshof zu übermitteln. Der Rechnungshof veröffentlicht diese 
Informationen halbjährlich. Der Inhalt muss dann nicht beigegeben und veröffentlicht werden, wenn 
bedeutsame Interessen der Republik oder Dritter dadurch geschädigt würden. 

(8) Der Rechnungshof hat dem Nationalrat über die Durchführung der Gebarungsüberprüfung gemäß 
Abs. 1, 2 und 6 möglichst rasch, tunlichst innerhalb von sechs Monaten, zu berichten.“ 
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